
 

 

Herr Heilmann erläutert die Vorlage und bezieht dabei die Einwohnerfrage von Herrn Dieter 
Reese – TOP 6. – mit ein. Die sich anschließenden Fragen der Ausschussmitglieder werden 
beantwortet. 
 
Beschluss: 
 
1. Die Ratsversammlung hat die während der öffentlichen Auslegung vorgebrachten Stel-

lungnahmen geprüft und stimmt den Einzelanträgen gemäß der beiliegenden Übersicht zu. 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, diejenigen Träger öffentlicher Belange und Insti-
tutionen, die Stellungnahmen vorgebracht haben, von dem Ergebnis mit Angabe der 
Gründe in Kenntnis zu setzen. 

 
2. Die Ratsversammlung beschließt aufgrund des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fas-

sung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBI. I S. 1548), die 1. Ergänzung des Bebauungsplanes 
Nr. 118 „Sondergebiet Oderstraße (FOC)“ für das im Stadtteil Wittorf gelegene Eckgrund-
stück Oderstraße / Saalestraße (Flurstück 70), bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 
und dem Text (Teil B) als Satzung. 

 
3. Die Begründung einschließlich Umweltbericht wird gebilligt; Umfang und Detaillierungs-

grad der Ermittlung umweltrelevanter Belange (Umweltprüfung) werden gemäß § 2 Abs. 4 
Satz 2 BauGB bestätigt. 

 
4. Die zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB wird gebilligt. 
 
5. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den Bebauungsplan nach § 10 Abs. 3 Baugesetz-

buch (BauGB) ortsüblich bekanntzumachen. Dabei ist auch anzugeben, wo der Plan, die 
Begründung und die zusammenfassende Erklärung eingesehen werden können. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
JA-Stimmen: 8 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltung: 0 
 
Endg. entsch. Stelle: Ratsversammlung 
 
 
 


